
- 1 - 

 
 

HVBG 
 

HVBG-Info 11/1983  vom 17.11.1983,  S. 0085 - 0087, DOK 404.11/017-BVerfG 
 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe für die Beurteilung von               
RV-Rentenanpassungen - Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom    
10.05.1983 - 1 BvR 820/79 
 
Verfassungsrechtliche Maßstäbe für die Beurteilung von               
Rentenanpassungen im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung     
(Artikel 3 Abs. 1, 14, 20 Abs. 1, 3 und 28 Abs. 1 GG sowie §§ 32     
Abs. 2, 34 und 49 AVG);                                              
hier: Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 10.05.1983          
      - 1 BvR 820/79 -                                               
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluß vom 10.05.1983         
- 1 BvR 820/79 - zu verfassungsrechtlichen Maßstäben für die         
Beurteilung von Rentenanpassungen im Bereich der gesetzlichen        
Rentenversicherung folgendes entschieden:                            
"Die Vorschriften des Einundzwanzigsten Rentenanpassungsgesetzes     
über die Anpassung der Bestandsrenten verstoßen auch dann nicht      
gegen die Verfassung, wenn unterstellt wird, die Rentenanpassung     
werde vom Schutz des Art. 14 I 1 GG umfaßt."                         
      
      
      
      
 

 

 


